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Maßnahmen auf Habitatfläc hen der Knäkente

Maßnahmen auf Habitatfläc hen des  Mittels p ec hts

Nr. Maßnahme
W55 Keine Böschungsmahd an Gräben und Fließgewässern in der Brutzeit von Mitte März bis Mitte Juli
W56 Unterlassen von Grabenräumungen in Röhrichten in der Brutzeit von Mitte März bis Mitte Juli 
W53b, 
W32

Erhalt und Entwicklung einer strukturreichen Ufer- und Röhrichtvegetation und Belassen 
ausreichender Altschilfbestände bei eventueller Schilfmahd

W96 Einstellung höherer Wasserstände auf Grünlandflächen im Frühjahr bis in den Mai hinein durch 
veränderte Stauhaltung oder Anstau/Verfüllen alter Gräben

W118, 
W92

Anlage von Flachgewässern in Elbnähe und in der Lenzer Wische

W106 Schaffung von flach überstauten Blänken im Grünland
O77, O86 Belassen eines mindestens 10 m breiten, ungemähten Randstreifens im Umfeld von nassen Senken 

und Gewässern bei Mähnutzung bis Mitte Juli
O77, O86 Auszäunen von nassen Senken und Stillgewässern einschließlich Röhricht u.a. Ufervegetation sowie 

größeren Uferpartien von Flüssen und Gräben bei Beweidung bis Mitte Juli 
W80, E4 Temporäre Sicherung von Uferzonen von Fließ- und Stillgewässern gegen Störungen durch Angler 

oder Erholungssuchende während der Brutzeit von Mitte März bis Mitte Juli
O86 Verringern des Nährstoffeintrags durch Einhaltung eines mindestens 10 m breiten Randstreifens zu 

Gewässern bei der Ausbringung von Düngemitteln
F65 Reduzierung hoher Prädatorenbestände durch verstärkte Bejagung von Neozoen (v.a. Waschbär)

Nr. Maßnahme
F40, F41, 
F45d

Naturnahe Waldbewirtschaftung mit verlängerter Umtriebszeit zur Erhöhung des Anteils älterer 
Waldbestände, Belassen von stehendem und liegendem Totholz sowie von Höhlenbäumen und einer 
erhöhten Anzahl von Altbäumen

F44 Markieren von Höhlenbäumen, um eine versehentliche Fällung zu verhindern; regelmäßige 
Kartierung von Höhlenbäumen

F86 Erhöhung des Laubholzanteils in Nadel- und Mischwäldern 
F55 Erhaltung und Entwicklung lichter Waldbereiche 
B20, F61 In Mittelspechthabitaten sollte keine Eichenprozessionsspinnerbekämpfung mit DIPL ES erfolgen 

Die Umsetzung der Maßnahmen soll vorrangig in den Schwerpunkträumen erfolgen.

Die Umsetzung der Maßnahmen soll vorrangig in den Schwerpunkträumen erfolgen.


